
 
 

        
 
                                    
 

Kurzfassung 12.11.2025 

Schulordnung 
 

Ø Die Schulordnung regelt das Zusammenleben & wichtige pädagogische Grundsätze in unserer Schulgemeinschaft. 
Ø Sie gilt für Schülerinnen/ Schüler, Lehrerinnen/ Lehrer, Eltern/Erziehungsberechtigte, die Schulleitung & ebenso für alle Gäste der 

Schule unter Berücksichtigung der jeweiligen Funktion bzw. Rolle. 
Ø Diese Schulordnung tritt auf Beschluss der Schulkonferenz vom 20.07.2022 in Kraft. 
Ø Der Schulleiter übt das Hausrecht auf dem Schulgelände aus (in Abwesenheit bzw. im Auftrag des Schulleiters nehmen die weiteren 

Mitglieder der Schulleitung oder die gewählte Abwesenheitsvertreterin bzw. der gewählte Abwesenheitsvertreter das Hausrecht 
wahr). 

 

1. Wir treten uns gegenseitig mit Respekt & Höflichkeit gegenüber. Wir freuen uns über eine freundliche Begrüßung. 
2. Wir verzichten auf Gewalt & achten fremdes Eigentum. 
3. Wir lassen gefährliche Gegenstände zu Hause. 
4. Wir achten auf Pünktlichkeit. Wir Klassensprecherinnen und Klassensprecher melden außerplanmäßiges Fehlen einer Lehrkraft 

nach spätestens 10 Minuten im Sekretariat.  
5. Wir halten uns an die Klassen- & Gesprächsregeln. 
6. Wir arbeiten im Unterricht mit, unterstützen andere & nehmen Unterstützung an. 

Wir bringen unsere Unterrichtsmaterialien vollständig mit. Wir Eltern/Erziehungsber. unterstützen unsere Kinder dabei. 
7. Wir nutzen in der Regel die Pausen für Toilettengänge. Wir verbringen die Pausen außerhalb der Schulgebäude, wenn keine 

anderslautende Durchsage erfolgt. Wir halten uns an die Regeln für die Pausen & spielen Ballspiele nur in ausgewiesenen 
Bereichen.  

8. Wir tragen angemessene Kleidung. 
9. Wir bleiben der Schule nur aus triftigem Grund fern. Wir legen bei der Rückkehr in die Schule am ersten Tag den Klassen- und 

Kurslehrkräften eine schriftliche Entschuldigung der Eltern/Erziehungsberechtigten vor. Wir Lehrkräfte zeichnen die 
Entschuldigung ab. Wir beachten die Sonderregelungen der Langfassung. 

10. Wir übernehmen selbst die Verantwortung für private Gegenstände, die wir in die Schule mitbringen. Die Schule übernimmt 
keine Haftung bei Beschädigung oder Verlust. 

11. Wir nutzen unsere digitalen Endgeräte auf dem eingezäunten Schulgelände nicht (Ausnahme: Wir wurden von einer Lehrkraft 
aufgefordert oder haben deren Erlaubnis). Wir Lehrkräfte nutzen unser Smartphone unter Beachtung der Vorbildfunktion in 
Gegenwart von Schülerinnen und Schülern ausschließlich zu dienstlichen Zwecken. 

12. Wir machen keine Fotos, Audio- oder Filmaufnahmen – außer es handelt sich um ein Schulprojekt. 
13. Wir betreten Unterrichts-/ Fachräume nur mit fach- & sachkundigen Personen. 
14. Wir essen/ trinken nur in den Pausen & vermeiden ungesunde Getränke.  
15. Wir entsorgen Müll in den vorgesehenen Mülleimern & sorgen für eine saubere sowie ordentliche Schule. 
16. Wir rauchen auf dem gesamten Schulgelände & im direkten Umfeld der Schule nicht & trinken keinen Alkohol. 

Das Mitführen, die Weitergabe & der Konsum von SNUS & Vapes ist ebenfalls verboten. 
17. Wir befahren den Schulhof ausschließlich in erlaubten Ausnahmefällen & unter der gebotenen Rücksichtnahme. 
18. Wir verlassen das Schulgelände während des Unterrichtstages nicht (Ausnahmen: Wir sind volljährig oder Schülerinnen/ Schüler 

der Jg. 9 bzw. 10 und haben eine schriftliche Genehmigung der Eltern/Erziehungsberechtigten sowie der Klassenleitung). 
19. Wir beachten die Sprechstunden des Sekretariats/ der Hausmeister & suchen diese einzeln auf.  
20. Wir teilen Adress- oder sonstige Änderungen umgehend mit. 

 

Ø Verstöße gegen die Schulordnung können pädagogische Maßnahmen zur Folge haben. 
Ø Wiederholte, erhebliche oder besonders schwere Verstöße gegen die Schulordnung & damit gegen den Schulbetrieb 

führen zu Ordnungsmaßnahmen. 
Jede neu aufgenommene Schülerin und jeder neu aufgenommene Schüler erhält gemeinsam mit ihren/ seinen 
Erziehungsberechtigten eine Kopie dieser Schulordnung bei Eintritt in die Schule & bestätigt deren Kenntnisnahme. 
Jede neu eingestellte Lehrkraft (Beamte, TVH-Kräfte, VSS, LiV) erhält eine Kopie dieser Schulordnung zu Beginn ihrer/ seiner 
Tätigkeit & bestätigt deren Kenntnisnahme. 
 

               
 
 
 
 
 

 
 
Ich habe die Schulordnung der Bertha-von-Suttner-Schule erhalten & zur Kenntnis genommen. 

 

 
Name der Schülerin/ des Schülers bzw. der Lehrkraft 

 
Datum       -       Unterschrift der Schülerin/ des Schülers bzw. der Lehrkraft       -       Klasse      -       Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

gez.  Harald Klose 
 

__________________________ 
Schulleiter 

 Nidderau, 12.11.2025 
 


